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BayMBl. 2025 Nr. 462 12. November 2025 

2030.2.3-K 

Änderung der Bekanntmachung über die Richtlinien für die dienstliche 
Beurteilung und die Leistungsfeststellung der staatlichen 

Lehrkräfte sowie der Schulleiterinnen und Schulleiter an Schulen in Bayern 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

vom 28. Oktober 2025, Az. II.5-BP4010.2/44/83 

1. Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über die 
Richtlinien für die dienstliche Beurteilung und die Leistungsfeststellung der staatlichen Lehrkräfte 
sowie der Schulleiterinnen und Schulleiter an Schulen in Bayern vom 27. April 2021 (BayMBl. 
Nr. 332), die durch Bekanntmachung vom 17. Oktober 2022 (BayMBl. Nr. 609) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1.1 Abschnitt A wird wie folgt geändert: 

1.1.1 Nr. 1.2.3 wird wie folgt gefasst: 

„1.2.3 Die dienstliche Beurteilung ist zum Dritten eine maßgebliche Grundlage für die 
Entscheidung über die Leistungsfeststellung gemäß Art. 30 Abs. 3 Sätze 1 und 3 des 
Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG).“ 

1.1.2 In Nr. 2.2.1.4 wird am Ende des zweiten Spiegelstrichs der Punkt durch ein Komma ersetzt und 
folgender Spiegelstrich angefügt: 

„– lösungsorientierte Vorgehensweise.“ 

1.1.3 In Nr. 2.2.2.1 wird im zweiten Spiegelstrich nach der Angabe „Entscheidungsfreude,“ die Angabe 
„pragmatische Arbeitsweise,“ eingefügt. 

1.1.4 In Nr. 2.2.3.2 wird die Angabe „Art. 15 Abs. 2“ durch die Angabe „Art. 13 Abs. 3“ ersetzt. 

1.1.5 Nr. 2.3.4 wird wie folgt geändert:  

1.1.5.1 In Satz 1 wird die Angabe „Art. 14“ durch die Angabe „Art. 12“ ersetzt. 

1.1.5.2 In Satz 2 wird die Angabe „Art. 15 Abs. 1 und Abs. 2“ durch die Angabe „Art. 13 Abs. 1 und 
Abs. 3“ ersetzt. 

1.1.6 Nr. 2.3.5 wird wie folgt geändert: 

1.1.6.1 Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze 2 bis 4 eingefügt:  

„2Maßgeblicher Zeitpunkt ist der Beurteilungsstichtag. 3Hat sich die Schwerbehinderung während 
des Beurteilungszeitraums geändert, lag jedoch vorübergehend ein Fall von Abschnitt A 
Nr. 2.2.3.1 Satz 2 und 3 vor, ist dies im Einvernehmen mit der betroffenen Lehrkraft in den 
ergänzenden Bemerkungen anzugeben. 4Hat die Behinderung Auswirkungen auf die Arbeits- 
und Verwendungsfähigkeit ist ihnen bei den betroffenen Kriterien der fachlichen Leistung sowie 
beim Gesamturteil die Bewertung zuzuerkennen, die sie erhalten würden, wenn ihre Arbeits-  
und Verwendungsfähigkeit nicht durch die Behinderung gemindert wäre.“ 

1.1.6.2 Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sätze 5 und 6. 

1.1.6.3 Im neuen Satz 5 wird die Angabe „insoweit“ gestrichen. 
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1.1.7 Nr. 4.2.1.2 wird wie folgt gefasst: 

„4.2.1.2  Nicht beurteilt werden Lehrkräfte auf unbefristetem Arbeitsvertrag mit einer 
Unterrichtsverpflichtung von bis zu acht Wochenstunden, die aus einer weiteren 
hauptberuflichen Tätigkeit Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder einem 
berufsständischen Versorgungswerk zahlen bzw. Leistungen erhalten bzw. Ansprüche 
aus der Künstlersozialversicherung haben.“ 

1.1.8 In Nr. 4.2.1.3 Satz 1 wird die Angabe „Lauf des Kalenderjahres, das“ durch die Angabe „Laufe 
der“ und die Angabe „anschließt“ durch die Angabe „anschließenden 32 Monate“ ersetzt. 

1.1.9 Nr. 4.2.2 wird wie folgt gefasst: 

„4.2.2 Beurteilungszeitraum 

4.2.2.1 1Der Beurteilungszeitraum umfasst grundsätzlich vier Kalenderjahre und schließt an 
den Zeitraum der vorangegangenen periodischen Beurteilung an. 2Die Beurteilungen 
erfolgen in den Jahren 2022, 2026, 2030 usw., Beurteilungsstichtag ist jeweils der 
31. Dezember des letzten Jahres des regulären Beurteilungszeitraums. 3Die 
Beurteilung ist unmittelbar nach dem Ende des Beurteilungszeitraums zu erstellen.  
4Der periodischen Beurteilung ist – abgesehen von begründeten Sonderfällen – der 
Zeitraum vom 1. Januar des Folgejahres der letzten periodischen Beurteilung bis zum 
31. Dezember des letzten Jahres des vierjährigen Beurteilungszeitraums zugrunde zu 
legen (regulärer Beurteilungszeitraum). 5Sonderfälle, in denen der Beurteilungszeitraum 
weniger oder mehr als vier Kalenderjahre betragen kann, liegen insbesondere in den in 
Nr. 4.2.2.2 bis Nr. 4.2.2.10 genannten Fällen vor. 

4.2.2.2 Wechselt die Schulleiterin bzw. der Schulleiter zum Ende des im letzten Jahr des 
Beurteilungszeitraums liegenden Schuljahres die Schule oder tritt sie bzw. er in die 
Freistellungsphase der Altersteilzeit oder in den Ruhestand, hat sie bzw. er die 
periodischen Beurteilungen vorher rechtzeitig abzuschließen und zu eröffnen, soweit 
keine zwingenden Gründe entgegenstehen.  

4.2.2.3 1Wird eine Lehrkraft zum Schuljahr, das im letzten Jahr des regulären 
Beurteilungszeitraums beginnt, an eine andere Schule, im Bereich der Grund- und 
Mittelschule an ein anderes Schulamt, oder an eine nicht mit unterrichtlichen Aufgaben 
befasste Stelle abgeordnet oder versetzt, hat die Schulleiterin bzw. der Schulleiter, im 
Bereich der Grund- und Mittelschule das Staatliche Schulamt, vor dem Wechsel die 
periodische Beurteilung zu erstellen und zu eröffnen. 2Kann aufgrund der Kurzfristigkeit 
des Wechsels die periodische Beurteilung nicht mehr rechtzeitig vor dem Wechsel 
erstellt werden, ist sie gleichwohl durch die bisher zuständige Stelle zu erstellen. 3Die 
Eröffnung erfolgt in diesen Fällen durch die neue für die Beurteilung zuständige Stelle; 
auf Wunsch der Lehrkraft kann die Eröffnung auch durch die bisher zuständige Stelle 
erfolgen.   

4.2.2.4 1Lehrkräfte, die im Lauf des ersten, zweiten oder letzten Jahres des regulären 
Beurteilungszeitraums in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit übernommen worden 
sind, sind zum Ablauf eines Jahres nach der Übernahme periodisch zu beurteilen.  
2Für Lehrkräfte auf unbefristetem Arbeitsvertrag gilt Abschnitt C Nr. 9.2. 3Lehrkräfte,  
die vor Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit auf einem unbefristeten 
Arbeitsvertrag beschäftigt waren und in diesem Rahmen eine periodische Beurteilung 
erhalten haben, sind zum Ablauf eines Jahres nach der Übernahme nicht erneut 
periodisch zu beurteilen. 

4.2.2.5 1Lehrkräfte, die im Lauf des ersten, zweiten oder letzten Jahres des regulären 
Beurteilungszeitraums in den Geltungsbereich dieser Richtlinien versetzt worden sind, 
sind zum Ablauf eines Jahres nach der Versetzung periodisch zu beurteilen. 2Gleiches 
gilt für Versetzungen im Geltungsbereich dieser Richtlinien, wenn sich dadurch die 
Schulart ändert, an der die Lehrkraft tätig ist. 

4.2.2.6 1Lehrkräfte, die jeweils länger als sechs Monate beurlaubt oder an eine nicht mit 
unterrichtlichen Aufgaben befasste Stelle abgeordnet oder versetzt waren und im  
Lauf des letzten Jahres des regulären Beurteilungszeitraums in den Schuldienst 
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zurückkehren, sind zum Ablauf eines Jahres nach der Rückkehr periodisch zu 
beurteilen. 2Gleiches gilt sinngemäß für länger als sechs Monate beurlaubte, 
abgeordnete oder versetzte Lehrkräfte, die im Lauf des ersten oder zweiten Jahres  
des regulären Beurteilungszeitraums den Schuldienst wieder antreten und im Rahmen 
der regulären periodischen Beurteilung nicht beurteilt wurden. 3Vorstehendes gilt  
auch für die in Abschnitt C Nrn. 3 bis 8 genannten Sonderfälle. 

4.2.2.7 Lehrkräfte, bei denen eine Elternzeit ohne Teilzeitbeschäftigung, eine familienpolitische 
Beurlaubung oder ein Sonderurlaub, welcher dienstlichen Interessen oder  
öffentlichen Belangen dient, im Lauf des letzten vollen Schuljahres des regulären 
periodischen Beurteilungszeitraums beginnt und deren Beurlaubung am regulären 
Beurteilungsstichtag noch andauert, werden in die periodische Beurteilung einbezogen, 
wenn sie seit ihrer letzten periodischen Beurteilung mindestens ein Jahr lang Dienst 
geleistet haben und eine ausreichende Beobachtungsgrundlage (insbesondere auf der 
Grundlage von Unterrichtsbesuchen) vorliegt. 

4.2.2.8 Lehrkräfte, die im letzten Jahr des regulären Beurteilungszeitraums befördert wurden, 
sind erst zum Ablauf eines Jahres nach der Beförderung periodisch zu beurteilen. 

4.2.2.9 Lehrkräfte, denen im letzten Jahr des regulären Beurteilungszeitraums erstmals 
wesentlich andere Aufgaben im Rahmen einer Funktionstätigkeit, die einem anderen 
Statusamt zuzuordnen sind, übertragen wurden, sind erst zum Ablauf eines Jahres 
nach der Übertragung periodisch zu beurteilen. 

4.2.2.10 1Eine Beurteilung kann zurückgestellt werden, wenn gegen eine Lehrkraft ein 
Disziplinarverfahren eingeleitet oder ein gerichtliches Strafverfahren anhängig ist  
oder Vorermittlungen eingeleitet sind oder ein sonstiger in der Person der Lehrkraft 
liegender wichtiger Grund vorliegt. 2Nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens, 
der Einstellung der Ermittlungen oder dem Wegfall des sonstigen wichtigen Grundes  
ist die Beurteilung nachzuholen.“ 

1.1.10 In Nr. 4.3.2 Satz 1 wird die Angabe „sechs“ durch die Angabe „zwölf“ und die Angabe 
„Schulhalbjahr“ durch die Angabe „Jahr“ ersetzt. 

1.1.11 Nr. 4.3.3 wird wie folgt geändert: 

1.1.11.1 In Satz 1 wird die Angabe „ein Schulhalbjahr“ durch die Angabe „zwölf Monate“ ersetzt. 

1.1.11.2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„2Eine Zwischenbeurteilung ist nicht zu erstellen, wenn die Lehrkraft eine periodische Beurteilung 
gemäß Nr. 4.2.2.3 oder Nr. 4.2.2.7 erhält.“ 

1.1.12 In Nr. 4.3.5 wird die Angabe „4.2.2.5“ durch die Angabe „4.2.2.6“ ersetzt. 

1.1.13 Nr. 4.4.1 wird wie folgt gefasst:  

„4.4.1 1Sofern an dem erfolgreichen Abschluss der Probezeit Zweifel bestehen, ist nach der 
Hälfte der regelmäßigen Probezeit unter Verwendung des Vordrucks gemäß Anlage A 
eine Einschätzung der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung vorzunehmen. 2Die 
Zweifel, ihre Ursachen und die Möglichkeiten der Abhilfe sind deutlich herauszustellen.“ 

1.1.14 Nr. 4.5.1 wird wie folgt geändert: 

1.1.14.1 Die Angabe „Art. 54 Abs. 1 Satz 2“ wird durch die Angabe „Art. 54 Abs. 1 Satz 1“ ersetzt. 

1.1.14.2 In Buchst. b) wird nach der Angabe „Nr. 4.2.2.1“ die Angabe „Satz 5“ eingefügt. 

1.1.14.3 In Buchst. c) wird die Angabe „zwölf“ durch die Angabe „32“ ersetzt. 

1.1.14.4 Buchst. d) wird wie folgt gefasst:  

„d) die Bewerberin bzw. der Bewerber erstmals mit wesentlich anderen Aufgaben im Rahmen 
einer Funktionstätigkeit betraut wurde, die einem anderen Statusamt zuzuordnen sind und 
deren Ausübung im Rahmen der letzten dienstlichen Beurteilung noch nicht gewürdigt 
werden konnte, und diese Aufgaben über einen Zeitraum von mindestens 32 Monaten 
ausgeübt wurden.“ 
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1.1.14.5 Buchst. e) wird aufgehoben. 

1.1.15 In Nr. 4.5.2 Satz 1 wird die Angabe „b bis e“ durch die Angabe „b bis d“ ersetzt. 

1.1.16 In Nr. 4.5.3 wird die Angabe „b bis e“ durch die Angabe „b bis d“ ersetzt. 

1.1.17 Der Wortlaut der Nr. 4.5.4 wird Satz 1 und es wird folgender Satz 2 angefügt:  

„2Abweichend von Nr. 4.5.1 Buchst. c und d kann eine Anlassbeurteilung bereits nach einer 
Mindestdauer von zwölf Monaten angefordert werden, wenn ein Stellenbesetzungsverfahren für 
eine Funktionsstelle erfolglos geblieben ist, weil die Bewerberinnen und Bewerber im Rahmen 
ihrer letzten dienstlichen Beurteilung nicht die erforderliche Verwendungseignung aufwiesen.“ 

1.1.18 Nr. 6.1 wird wie folgt geändert: 

1.1.18.1 In Satz 1 wird die Angabe „Entscheidungen“ durch die Angabe „Entscheidung“ ersetzt und die 
Angabe „sowie Art. 66 Abs. 2 BayBesG“ gestrichen. 

1.1.18.2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„2Es handelt sich dabei um den regelmäßigen Stufenaufstieg bzw. Stufenstopp: Feststellung,  
ob die mit dem Amt verbundenen Mindestanforderungen erfüllt bzw. nicht erfüllt sind (Art. 62 
Abs. 3 LlbG, Art. 30 Abs. 3 Sätze 1 und 3 BayBesG).“ 

1.1.19 Nr. 6.2.2.5 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  

„3Einer gesonderten Leistungsfeststellung bedarf es auch dann, wenn eine Leistungsfeststellung 
für die Entscheidung nach Art. 30 Abs. 3 Sätze 1 und 3 BayBesG erforderlich ist, eine 
periodische Beurteilung jedoch nicht vorgeschrieben ist.“ 

1.1.20 Nr. 6.2.3 wird aufgehoben. 

1.1.21 In Nr. 6.3.1 Satz 1 wird die Angabe „, Art. 66 Abs. 2“ gestrichen. 

1.1.22 In Nr. 7.2.3.1 Satz 1 wird die Angabe „Feststellungen“ durch die Angabe „Feststellung“ ersetzt 
und die Angabe „und 66“ gestrichen.  

1.1.23 In Nr. 7.2.3.3 wird die Angabe „getroffenen Feststellungen zu Art. 30 und 66 BayBesG werden“ 
durch die Angabe „getroffene Feststellung zu Art. 30 BayBesG wird“ ersetzt. 

1.2 Abschnitt B wird wie folgt geändert: 

1.2.1 Nr. 1.2.3 wird wie folgt gefasst: 

„1.2.3 Die dienstliche Beurteilung ist zum Dritten eine maßgebliche Grundlage für die 
Entscheidung über Leistungsfeststellungen gemäß Art. 30 Abs. 3 Sätze 1 und 3 des 
Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG).“ 

1.2.2 In Nr. 2.1.2 wird nach dem fünften Spiegelstrich folgender Spiegelstrich angefügt:  

„– pragmatische Arbeitsweise“ 

1.2.3 In Nr. 4.1.2 wird die Angabe „Lauf des Kalenderjahres, das“ durch die Angabe „Laufe der“ und 
die Angabe „anschließt“ durch die Angabe „anschließenden 32 Monate“ ersetzt. 

1.2.4 Nr. 4.2.1 wird wie folgt gefasst: 

„4.2.1 1Der Beurteilungszeitraum umfasst grundsätzlich vier Kalenderjahre und schließt an  
den Zeitraum der vorangegangenen Beurteilung an. 2Die Beurteilungen erfolgen in den 
Jahren 2022, 2026, 2030 usw., Beurteilungsstichtag ist jeweils der 31. Dezember des 
letzten Jahres des regulären Beurteilungszeitraums. 3Die Beurteilung ist unmittelbar  
nach dem Ende des Beurteilungszeitraums zu erstellen. 4Der periodischen Beurteilung  
ist – abgesehen von begründeten Sonderfällen – der Zeitraum vom 1. Januar des 
Folgejahres der letzten periodischen Beurteilung bis zum 31. Dezember des letzten 
Jahres des vierjährigen Beurteilungszeitraums zugrunde zu legen (regulärer 
Beurteilungszeitraum). 5Sonderfälle, in denen der Beurteilungszeitraum weniger oder 
mehr als vier Kalenderjahre betragen kann, liegen insbesondere in den in Nr. 4.2.2  
bis Nr. 4.2.6 genannten Fällen vor.“ 
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1.2.5 Nr. 4.2.2 wird aufgehoben. 

1.2.6 Die bisherige Nr. 4.2.3 wird Nr. 4.2.2 und in Satz 3 wird die Angabe „Nr. 3 bis 7“ durch die 
Angabe „Nr. 3 bis 8“ ersetzt. 

1.2.7 Die bisherige Nr. 4.2.4 wird Nr. 4.2.3. 

1.2.8 Es werden folgende neue Nrn. 4.2.4 und 4.2.5 eingefügt:  

„4.2.4 Schulleiterinnen und Schulleiter, die im letzten Jahr des regulären Beurteilungszeitraums 
befördert wurden, sind erst zum Ablauf eines Jahres nach der Beförderung periodisch zu 
beurteilen. 

4.2.5 Schulleiterinnen und Schulleiter, die im letzten Jahr des regulären Beurteilungszeitraums 
erstmals die Leitung einer Schule übernehmen, sind erst zum Ablauf eines Jahres nach 
der Übernahme der Schulleitung periodisch zu beurteilen.“ 

1.2.9 Die bisherige Nr. 4.2.5 wird Nr. 4.2.6. 

1.2.10 In Nr. 4.3.2 Satz 2 wird die Angabe „Schulhalbjahr“ durch die Angabe „zwölf Monate“ ersetzt. 

1.2.11 Nr. 4.3.3 wird wie folgt geändert:  

1.2.11.1 In Satz 1 wird die Angabe „ein Jahr“ durch die Angabe „zwölf Monate“ ersetzt. 

1.2.11.2 In Satz 2 wird die Angabe „Nr. 4.2.4“ durch die Angabe „Nr. 4.2.3“ ersetzt. 

1.2.12 In Nr. 4.3.5 wird die Angabe „Nr. 4.2.3“ durch die Angabe „Nr. 4.2.2“ ersetzt. 

1.2.13 Nr. 4.4.1 wird wie folgt geändert: 

1.2.13.1 Die Angabe „Art. 54 Abs. 1 Satz 2 LlbG“ wird durch die Angabe „Art. 54 Abs. 1 Satz 1 LlbG“ 
ersetzt. 

1.2.13.2 In Buchst. b) wird die Angabe „zwölf“ durch die Angabe „32“ ersetzt. 

1.2.13.3 Buchst. c) wird wie folgt gefasst:  

„c) die Bewerberin bzw. der Bewerber erstmals mit wesentlich anderen Aufgaben im Rahmen 
einer Funktionstätigkeit betraut wurde, die einem anderen Statusamt zuzuordnen sind und 
deren Ausübung im Rahmen der letzten dienstlichen Beurteilung noch nicht gewürdigt 
werden konnte, und diese Aufgaben über einen Zeitraum von mindestens 32 Monaten 
ausgeübt wurden.“ 

1.2.13.4 Buchst. d) wird aufgehoben. 

1.2.14 Der Wortlaut der Nr. 4.4.3 wird Satz 1 und folgender Satz 2 wird angefügt:  

„2Abweichend von Nr. 4.4.1 Buchst. b und c kann eine Anlassbeurteilung bereits nach einer 
Mindestdauer von zwölf Monaten angefordert werden, wenn ein Stellenbesetzungsverfahren für 
eine Funktionsstelle erfolglos geblieben ist, weil die Bewerberinnen und Bewerber im Rahmen 
ihrer letzten dienstlichen Beurteilung nicht die erforderliche Verwendungseignung aufwiesen.“ 

1.3 Abschnitt C wird wie folgt geändert:  

1.3.1 Nr. 6.1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„3War die Lehrkraft während des Beurteilungszeitraums länger als sechs Monate mit ihrer  
vollen Arbeitszeit abgeordnet oder zugewiesen, hat die beurteilende Stammbehörde bei der 
aufnehmenden Behörde einen Beurteilungsbeitrag unter Verwendung des Beurteilungsformulars 
gemäß Anlage G ohne Festsetzung eines Gesamturteils einzuholen.“ 

1.3.2 Nach Nr. 6.2 wird folgende Nr. 7 eingefügt: 

„7. Staatliche Lehrkräfte, Fachlehrkräfte und Förderlehrkräfte, die an eine nicht mit 
unterrichtlichen Aufgaben befasste Stelle außerhalb des Geschäftsbereichs des 
Staatsministeriums beurlaubt, mit ihrer vollen Arbeitszeit abgeordnet oder zur 
Dienstleistung dort zugewiesen sind 
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Bei staatlichen Lehrkräften, Fachlehrkräften und Förderlehrkräften, die an eine nicht  
mit unterrichtlichen Aufgaben befasste Stelle außerhalb des Geschäftsbereichs des 
Staatsministeriums beurlaubt, mit ihrer vollen Arbeitszeit abgeordnet oder zur 
Dienstleistung dort zugewiesen sind und dort nicht periodisch beurteilt werden, finden  
die Regelungen in Abschnitt C Nr. 6.1 entsprechende Anwendung.“ 

1.3.3 Die bisherigen Nrn. 7 bis 10 werden die Nrn. 8 bis 11. 

1.4 Die Anlagen A bis G werden durch folgende Anlagen ersetzt:  

„Anlage A: Muster – Einschätzung während der Probezeit 

Anlage B: Muster – Probezeitbeurteilung 

Anlage C: Muster – Dienstliche Beurteilung von Lehrkräften und Förderlehrkräften 

Anlage D: Muster – Gesonderte Leistungsfeststellung für Lehrkräfte und Förderlehrkräfte 

Anlage E: Muster – Dienstliche Beurteilung von Schulleiterinnen und Schulleitern 

Anlage F: Muster – Gesonderte Leistungsfeststellung für Schulleiterinnen und Schulleiter 

Anlage G: Muster – Dienstliche Beurteilung von Lehrkräften und Förderlehrkräften in  
nicht-unterrichtlichen Tätigkeitsbereichen“ 

2. Diese Bekanntmachung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Davon abweichend treten die 
Nrn. 1.1.14.5 und 1.2.13.4 mit Wirkung vom 27. März 2024 und die Nrn. 1.1.14.3, 1.1.14.4, 
1.2.13.2 und 1.2.13.3 mit Wirkung vom 10. Oktober 2025 in Kraft. 

Martin W u n s c h  
Ministerialdirektor 
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Schulnummer Schule Jahr 

E i n s c h ä t z u n g  w ä h r e n d  d e r  P r o b e z e i t
(   . Ausfertigung) 

Amts-/Dienstbezeichnung, Besoldungsgruppe, Name, Vorname, Geburtsdatum 

Lehramt, Lehrbefähigung (Fächer), Lehrerlaubnis 

Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung 

 nein   ja 

Grad der Behinderung: 

Codierzeile 
Schulnr. Geb.datum VIVA-Nr. Datum der 

Beurteilung 
Beurteilung 
Art   G.-Urt. 

Datum der 
Eröffnung 

Mindestanforderungen 

1. Tätigkeitsgebiet und Aufgaben in der bisherigen Probezeit vom  bis 

2. Gesamtwürdigung (Gesamtwürdigung / Eignung [auch gesundheitliche Eignung] / Befähigung /
fachliche Leistung) – verbale Beschreibung

Leistungsmängel, ihre Ursachen und Möglichkeiten der Abhilfe sollen dargestellt werden. 

Anlage A 
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3.  Bewertung 

 
 Die Beamtin/der Beamte ist für die Aufgaben der Fachlaufbahn und, soweit gebildet, des fachlichen 

Schwerpunktes und für die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit  
 

  voraussichtlich noch nicht geeignet. 

  voraussichtlich nicht geeignet. 

 
 
 
 
4. Die Mindestanforderungen im Sinn des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG werden nicht erfüllt.1) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) In einer gesonderten Mitteilung ist schriftlich zu begründen, wieso die Lehrkraft die an das Amt gestellten Mindestanforderungen nicht 
erfüllt. In der Mitteilung ist auch der Zeitpunkt anzugeben, ab dem der Stufenstopp wirkt (vgl. dazu Abschnitt 5 der VV-BeamtR bzw. Nr. 30.3 
der BayVwVBes zu Art. 30). 
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Beurteilende/r Dienstvorgesetzte/r: 
 
 
..................................................................... 

(Amtsbezeichnung) 
 
 
 
..................................................................... 
                   (Ort, Datum) 

 
 

 
 
 

 
..................................................................... 

(Vor- und Zuname) 
 
 
 
..................................................................... 

(Unterschrift der/des beurteilenden   
    Dienstvorgesetzten) 

 
Stellungnahme der/des unmittelbar Vorgesetzten:2)

                                                                                              
…………………………… 
      (Amtsbezeichnung)           

     ……………………………………. 
                          (Vor- und Zuname)                                      

 
 

 ohne Einwendungen 
 

 Einwendungen, Begründung (ggf. auf gesondertem Blatt) 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
       
........................., 
        (Ort) 

den   ............................................ 
 (Datum)                    

        .…................................................................... 
    (Unterschrift der/des unmittelbar Vorgesetzten)            

 
 
 
Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 1 LlbG eröffnet erhalten: 
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 
 

 
..…….............................................................. 

(Unterschrift der beurteilten Lehrkraft) 
 
 

 

Prüfvermerk: 

..............................................................  
  (Amtsbezeichnung/Überprüfende Stelle) 

..................................................................... 
(Ort, Datum) 

Einverstanden/geändert: 

    
................................................................... 
   (Vor- und Zuname/Überprüfende Stelle) 

 
 

 

 
..……............................................................... 
        (Unterschrift/Überprüfende Stelle) 
 

 
 
Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 5 LlbG nochmals eröffnet erhalten: 
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum)     

 
..……...............................................................                                                                                           

(Unterschrift der beurteilten Lehrkraft)
 

 
 

2) gilt nur für Grund- und Mittelschulen (vgl. Abschnitt A Nr. 4.6.2 der Beurteilungsrichtlinien) 
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Schulnummer Schule Jahr 

P r o b e z e i t b e u r t e i l u n g
(   . Ausfertigung) 

Amts-/Dienstbezeichnung, Besoldungsgruppe, Name, Vorname, Geburtsdatum 

Lehramt, Lehrbefähigung (Fächer), Lehrerlaubnis 

Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung 

 nein   ja 

Grad der Behinderung: 

Codierzeile 
Schulnr. Geb.datum VIVA-Nr. Datum der 

Beurteilung 
Beurteilung 
Art      G.-Urt. 

Datum der 
Eröffnung 

Mindestanforderungen 

1. Tätigkeitsgebiet und Aufgaben in dem (regulären – verkürzten - verlängerten1)) Probezeitraum
vom                 mit Ablauf am

2. Gesamtwürdigung (Gesamtwürdigung / Eignung [auch gesundheitliche Eignung] / Befähigung /
fachliche Leistung) – verbale Beschreibung

2.1 Fachliche Leistung 

2.1.1 Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung 

1) Nichtzutreffendes streichen.

Anlage B 
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2.1.2 Unterrichtserfolg 

2.1.3 Erzieherisches Wirken 

2.1.4 Zusammenarbeit 

2.1.5 Sonstige dienstliche Tätigkeiten 
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2.2 Eignung und Befähigung 
 

2.2.1 Entscheidungsvermögen 

2.2.2 Einsatzbereitschaft 

2.2.3 Berufskenntnisse und ihre Erweiterung 

 
 
3.         Ergänzende Bemerkungen 
 

Hier kann das durch die Bewertung der einzelnen Beurteilungsmerkmale von der Lehrkraft gezeichnete Bild 
durch ergänzende Bemerkungen, insbesondere zur Einschätzung ihrer Persönlichkeit, die in die Bewertungen der 
Einzelmerkmale der beiden Blöcke „fachliche Leistung” und „Eignung/Befähigung” noch nicht eingeflossen 
sind, aber in die Gesamturteilsbildung einbezogen werden sollen, abgerundet werden, zum Beispiel durch 
besondere wissenschaftliche, künstlerische Leistungen, ehrenamtliche Tätigkeiten, Mitwirkung im Personalrat 
oder der Schwerbehindertenvertretung (nur mit Zustimmung), persönliche Erschwernisse der Lehrkraft (z. B. 
häufige, längere Erkrankungen).  
 
Hat eine Behinderung eine Minderung der Arbeits- bzw. der Verwendungsfähigkeit zur Folge, ist ein Hinweis 
aufzunehmen, dass die Minderung der Arbeits- bzw. der Verwendungsfähigkeit infolge der Behinderung 
berücksichtigt wurde. Erbringt eine schwerbehinderte Lehrkraft trotz der mit der Behinderung verbundenen 
Erschwernis gute oder herausragende Leistungen, ist dies ebenfalls hier zu vermerken. 
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4.   Stellungnahme und Bewertungsstufen 
 (nicht ausfüllen, wenn 5. zutrifft) 

Die Lehrkraft hat sich in der Probezeit hinsichtlich ihrer Leistung, Eignung und 
Befähigung bewährt und erfüllt damit die Voraussetzung für eine Übernahme in das 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. 

Geeignet1)  

Die Lehrkraft hat sich in der Probezeit hinsichtlich ihrer Leistung, Eignung und 
Befähigung noch nicht hinreichend bewährt und erfüllt damit noch nicht die 
Voraussetzung für eine Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. 

Noch 
nicht 
geeignet2) 

 

Die Lehrkraft hat sich in der Probezeit hinsichtlich ihrer Leistung, Eignung und 
Befähigung nicht bewährt und kann nicht in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
übernommen werden. 

Nicht 
geeignet2) 

 

 
 
5.   Stellungnahme zur Abkürzung der Probezeit 
 (nicht ausfüllen, wenn 4. zutrifft) 

Die Lehrkraft kommt auf Grund der Prüfungsnoten für eine Abkürzung der Probezeit 
in Betracht. Die Lehrkraft hat sich im Beurteilungszeitraum hinsichtlich ihrer 
Leistung, Eignung und Befähigung bewährt und erfüllt damit die Voraussetzung für 
eine Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. Ihre Leistungen liegen, 
gemessen an denen der übrigen Lehrkräfte im Beamtenverhältnis auf Probe, 
erheblich über dem Durchschnitt. 

Ja3) 

 

 

 

 
1) Eintrag in der Spalte G.-Urteil der Codierzeile  2) Kein Eintrag GE in der Spalte G.-Urteil der Codierzeile 
3) Eintrag AG in der Spalte G.-Urteil der Codierzeile 
 
 
 
 
 
6. Die Mindestanforderungen im Sinn des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG werden erfüllt.2) 
 

  ja    nein3) 
 
 
 
 

 
  

 
2) Sind bei Zwischenbeurteilungen während der Probezeit nicht auszufüllen. 
3) Falls die Lehrkraft die an das Amt gestellten Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist dies in einer gesonderten Mitteilung schriftlich zu 
begründen. In der Mitteilung ist auch der Zeitpunkt anzugeben, ab dem der Stufenstopp wirkt (vgl. dazu Abschnitt 5 der VV-BeamtR bzw. 
Nr. 30.3 der BayVwVBes zu Art. 30). 
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Beurteilende/r Dienstvorgesetzte/r: 
 
 
..................................................................... 

(Amtsbezeichnung) 
 
 
 
..................................................................... 
                   (Ort, Datum) 

 

 
 
 
 

 
..................................................................... 

    (Vor- und Zuname) 
 
 
 
..................................................................... 

   (Unterschrift der/des beurteilenden   
     Dienstvorgesetzten) 

 
Stellungnahme der/des unmittelbar Vorgesetzten:4) 
 
                                                                                              
…………………………… 
     (Amtsbezeichnung)             

     ……………………………………. 
                          (Vor- und Zuname)                                    

 
 

 ohne Einwendungen 
 

 Einwendungen, Begründung (ggf. auf gesondertem Blatt) 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
       
........................., 
        (Ort) 

den   ............................................ 
 (Datum)                    

        .…................................................................... 
   (Unterschrift der/des unmittelbar Vorgesetzten)             

 
 
 
Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 1 LlbG eröffnet erhalten: 
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 
 

 
..…….............................................................. 

(Unterschrift der beurteilten Lehrkraft)

Prüfvermerk: 

..............................................................  
(Amtsbezeichnung/Überprüfende Stelle) 

..................................................................... 
(Ort, Datum) 

Einverstanden/geändert: 

    
................................................................... 
   (Vor- und Zuname/Überprüfende Stelle) 

 
 

 

 
..……............................................................... 
       (Unterschrift/Überprüfende Stelle) 
 

 
 
Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 5 LlbG nochmals eröffnet erhalten: 
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum)      
  

 
..……...............................................................   

(Unterschrift der beurteilten Lehrkraft)
                                                                            

 

 
4) gilt nur für Grund- und Mittelschulen (vgl. Abschnitt A Nr. 4.6.2 der Beurteilungsrichtlinien) 



BayMBl. 2025 Nr. 462	 12. November 2025

Seite 15 von 33

 

Schulnummer 
 

Schule 
 
 

Jahr 
 

 

D i e n s t l i c h e  B e u r t e i l u n g  
von Lehrkräften und Förderlehrkräften

(   . Ausfertigung) 
 

 Periodische Beurteilung                 Zwischenbeurteilung   Anlassbeurteilung 
 

 Beurteilungsbeitrag                        Fiktive Laufbahnnachzeichnung        
 
Amts-/Dienstbezeichnung, Besoldungsgruppe, Name, Vorname, Geburtsdatum 
  

Lehramt, Lehrbefähigung (Fächer), Lehrerlaubnis 
 

Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung 

 nein  ja 

Grad der Behinderung: 
 

 
 
Codierzeile 

Schulnr. Geb.datum VIVA-Nr. Datum der  
Beurteilung 

Beurteilung 
Art      G.-Urt. 

Datum der 
Eröffnung 

Mindestanforderungen 

        
2.1.1: 2.1.2: 2.1.3: 2.1.4: 2.1.51): 2.1.7: 2.2.1: 2.2.2: 2.2.3: 

 
 
1. Tätigkeitsgebiet und Aufgaben im Beurteilungszeitraum vom                   bis  

 

 

2. Beurteilungsmerkmale 
 

2.1 Fachliche Leistung 

 
2.1.1   Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung   
 
Planung des Schuljahres, Vorbereitung des Unterrichts, Entwicklung von Fach-, Sozial- und 
Methodenkompetenz, Arbeitsformen im Unterricht, Handlungsorientierung, Lebensbezug, 
Nachhaltigkeit, Sicherung der Lernergebnisse, Methodenvielfalt, Einsatz von Medien, Gestaltung von 
Leistungsnachweisen, Überwachung der Hausaufgaben   
 

 

 
 

 
1) Die Bewertung erscheint hier nur bei Realschulen 

Anlage C 
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2.1.2   Unterrichtserfolg 
 
Erreichen der Lern- und Bildungsziele, Hilfestellung beim Erwerb von Wissen und fachlichen 
Kompetenzen, Transparenz der Leistungsmessung, Förderung von Begabungen, Behebung von 
Lerndefiziten 
 

 

2.1.3   Erzieherisches Wirken 
 
Gestaltung einer positiven Lern- und Erziehungsatmosphäre in der Klasse, fachliche und persönliche 
Unterstützung bei der Entwicklung von Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz, Förderung 
eigenverantwortlichen Engagements der Schülerinnen und Schüler in der Schulgemeinschaft, 
Lösen/Bewältigen von schwierigen Situationen und Konflikten 
 

 
 

2.1.4   Zusammenarbeit  
 
Fähigkeit und Bereitschaft zur fächerübergreifenden Zusammenarbeit mit der Schulleitung, dem 
Kollegium, den Erziehungsberechtigten, mit Vorgesetzten sowie schulischen und außerschulischen 
Stellen, lösungsorientierte Vorgehensweise  
 

 

2.1.5   Sonstige dienstliche Tätigkeiten 
 
Beitrag zur inneren Schulentwicklung, Mitarbeit in schulischen Gremien, Aktivitäten in der 
Lehrerfortbildung (Teilnahme und eigene Beiträge), Organisation und Durchführung schulischer 
Veranstaltungen, sonstige übertragene Aufgaben 
 

 

2.1.6   Wahrnehmung von übertragenen schulischen Funktionen 
 
Sachkompetenz, Sozialkompetenz, Handlungskompetenz (Organisationsvermögen), Einsatzbereitschaft 
und Engagement 
 

 

2.1.7   Führungsverhalten (nur bei Lehrkräften, die bereits Vorgesetzte sind) 
 
Vorbildwirkung durch persönliche, soziale, fachliche und methodische Kompetenz, Innovationen, 
Sachgerechte Delegation, Personalförderung, Gestaltung von transparenten Arbeitsabläufen, 
Förderung der einzelnen Lehrkraft durch Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen 
 

 

2.2 Eignung und Befähigung 

2.2.1   Entscheidungsvermögen 
 
Urteilsvermögen, Entschlusskraft, pragmatische Arbeitsweise, Eigeninitiative, Verantwortungsbereit-
schaft, Kreativität 
 

 

2.2.2   Einsatzbereitschaft 
 
Engagement bei der Übernahme und Erledigung dienstlicher sowie auch zusätzlicher Aufgaben  
 

 

2.2.3   Berufskenntnisse und ihre Erweiterung 
 
Kenntnisse im Schul- und Dienstrecht, Bereitschaft zur Fortbildung und zur Weitergabe der 
gewonnenen Erkenntnisse in Schule und Unterricht 
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3.   Ergänzende Bemerkungen 

Hier kann das durch die Bewertung der einzelnen Beurteilungsmerkmale von der Lehrkraft gezeichnete Bild 
durch ergänzende Bemerkungen, insbesondere zur Einschätzung ihrer Persönlichkeit, die in die Bewertungen der 
Einzelmerkmale der beiden Blöcke „fachliche Leistung” und „Eignung/Befähigung” noch nicht eingeflossen 
sind, aber in die Gesamturteilsbildung einbezogen werden sollen, abgerundet werden, zum Beispiel durch 
besondere wissenschaftliche, künstlerische Leistungen, ehrenamtliche Tätigkeiten, Mitwirkung im Personalrat 
oder der Schwerbehindertenvertretung (nur mit Zustimmung), persönliche Erschwernisse der Lehrkraft (z. B. 
häufige, längere Erkrankungen). 
 
Hat eine Behinderung eine Minderung der Arbeits- bzw. der Verwendungsfähigkeit zur Folge, ist ein Hinweis 
aufzunehmen, dass die Minderung der Arbeits- bzw. der Verwendungsfähigkeit infolge der Behinderung 
berücksichtigt wurde. Haben sich die Leistungen in einem Beurteilungszeitraum gegenüber einer früheren 
Beurteilung wesentlich verschlechtert, so ist zu vermerken, ob und inwieweit die nachlassende Arbeits- bzw. 
Verwendungsfähigkeit ggf. auf die Behinderung zurückzuführen ist. Erbringt eine schwerbehinderte Lehrkraft 
trotz der mit der Behinderung verbundenen Erschwernis gute oder herausragende Leistungen, ist dies ebenfalls 
hier zu vermerken. 

 

 
4.  Verwendungseignung 
 

Darstellung von dienstlichen Aufgaben und Funktionen, für welche die Lehrkraft in Frage kommt. 

 

5.   Gesamtergebnis 

  

Begründung: 
Die Leistungs- und Persönlichkeitsmerkmale sind mit eigenen Worten so zu beschreiben, dass das vorgesehene 
Gesamtergebnis verdeutlicht wird. 

 
 
6. Die Mindestanforderungen im Sinn des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG werden erfüllt.2) 
 

  ja    nein3) 
 

 
 
 

 
2) Sind bei Zwischen- und Anlassbeurteilungen nicht auszufüllen. 
3) Falls die Lehrkraft die an das Amt gestellten Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist dies in einer gesonderten Mitteilung schriftlich zu 
begründen. In der Mitteilung ist auch der Zeitpunkt anzugeben, ab dem der Stufenstopp wirkt (vgl. dazu Abschnitt 5 der VV-BeamtR bzw. Nr. 
30.3 der BayVwVBes zu Art. 30). 
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Beurteilende/r Dienstvorgesetzte/r: 
 
 
..................................................................... 

(Amtsbezeichnung) 
 
 
 
..................................................................... 
                   (Ort, Datum) 

 

 
 

 
..................................................................... 

(Vor- und Zuname) 
 
 
 
..................................................................... 

(Unterschrift der/des beurteilenden   
    Dienstvorgesetzten) 

 
Stellungnahme der/des unmittelbar Vorgesetzten:4) 
 
                                                                                              
…………………………… 
      (Amtsbezeichnung)          

     ……………………………………. 
                    (Vor- und Zuname)                                             

 
 

 ohne Einwendungen 
 

 Einwendungen, Begründung (ggf. auf gesondertem Blatt) 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
       
........................., 
        (Ort) 

den   ............................................ 
 (Datum)                    

        .…................................................................... 
      (Unterschrift der/des unmittelbar Vorgesetzten)          

 
 
 
Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 1 LlbG eröffnet erhalten: 
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 
 

 
..…….............................................................. 
     (Unterschrift der beurteilten Lehrkraft) 
 
 

 

Prüfvermerk: 

..............................................................  
(Amtsbezeichnung/Überprüfende Stelle) 

..................................................................... 
(Ort, Datum) 

Einverstanden/geändert: 

    
................................................................... 
   (Vor- und Zuname/Überprüfende Stelle) 

 
 

 

 
..……............................................................... 
        (Unterschrift/Überprüfende Stelle) 
 

 
 
Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 5 LlbG nochmals eröffnet erhalten: 
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum)     
  

 
..……...............................................................  

(Unterschrift der beurteilten Lehrkraft)
                                                                              

 
 

 
4) gilt nur für Grund- und Mittelschulen (vgl. Abschnitt A Nr. 4.6.2 der Beurteilungsrichtlinien) 
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Schulnummer 
 

Schule 
 
 

Jahr 
 

 

G e s o n d e r t e  L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g  
für Lehrkräfte und Förderlehrkräfte 

(   . Ausfertigung) 
 
Amts-/Dienstbezeichnung, Besoldungsgruppe, Name, Vorname, Geburtsdatum 
  

Lehramt, Lehrbefähigung (Fächer), Lehrerlaubnis 
 

Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung 

 nein  ja  

Grad der Behinderung: 
 

 
Codierzeile 

Schulnr. Geb.datum VIVA-Nr.   Datum der 
Eröffnung 

Mindestanforderungen 

        
 
 
 
1. Tätigkeitsgebiet und Aufgaben im Beurteilungszeitraum vom                   bis  

 

2.  Fachliche Leistung 

 
 
Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung 

 

Unterrichtserfolg 

 

Erzieherisches Wirken 

 

Zusammenarbeit 

 

Sonstige dienstliche Tätigkeiten 

 

Wahrnehmung von übertragenen schulischen Funktionen 

 

Führungsverhalten (nur bei Lehrkräften, die bereits Vorgesetzte sind) 

 

Bewertung 
 

     
 
 
     

 
 
     
 
 
     

 
 
     

 
 

     
 
 

     

 
 

Anlage D 
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3. Ergänzende Bemerkungen, soweit erforderlich 
 

Hier kann das durch die Bewertung der einzelnen Beurteilungsmerkmale von der Lehrkraft gezeichnete Bild 
durch ergänzende Bemerkungen, insbesondere zur Einschätzung ihrer Persönlichkeit, die in die Bewertungen der 
Einzelmerkmale der beiden Blöcke „fachliche Leistung” und „Eignung/Befähigung” noch nicht eingeflossen 
sind, aber in die Gesamturteilsbildung einbezogen werden sollen, abgerundet werden, zum Beispiel durch 
besondere wissenschaftliche, künstlerische Leistungen, ehrenamtliche Tätigkeiten, Mitwirkung im Personalrat 
oder der Schwerbehindertenvertretung (nur mit Zustimmung), persönliche Erschwernisse der Lehrkraft (z. B. 
häufige, längere Erkrankungen). 
 
Wird bei einer oder einem Schwerbehinderten ein Leistungsstopp verfügt, ist konkret darzulegen, warum die 
Mindestanforderungen unter Ausblendung der behinderungsbedingten Leistungsmängel gleichwohl nicht erfüllt 
sind (vgl. Nr. 9.3.3 Satz 4 der Bayerischen Inklusionsrichtlinien). 
 

 
 
4. Die Mindestanforderungen im Sinn des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG werden erfüllt. 

 
    ja    nein1) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Falls die Lehrkraft die an das Amt gestellten Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist dies in einer gesonderten Mitteilung schriftlich zu 
begründen. In der Mitteilung ist auch der Zeitpunkt anzugeben, ab dem der Stufenstopp wirkt (vgl. dazu Abschnitt 5 der VV-BeamtR bzw. Nr. 
30.3 der BayVwVBes zu Art. 30). 
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Beurteilende/r Dienstvorgesetzte/r: 
 
 
..................................................................... 

(Amtsbezeichnung) 
 
 
 
..................................................................... 
                   (Ort, Datum) 

 

 
 
 
 
.....................................................................

(Vor- und Zuname) 
 

 
 
 
..................................................................... 

(Unterschrift der/des beurteilenden   
    Dienstvorgesetzten) 

 
Stellungnahme der/des unmittelbar Vorgesetzten:2)  
 
                                                                                              
…………………………… 
      (Amtsbezeichnung)               

     ……………………………………. 
                   (Vor- und Zuname)                                         

 
 

 ohne Einwendungen 
 

 Einwendungen, Begründung (ggf. auf gesondertem Blatt) 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
       
........................., 
        (Ort) 

den   ............................................ 
 (Datum)                     

        .…................................................................... 
         (Unterschrift der/des unmittelbar Vorgesetzten)      

 
 
 
Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 1 LlbG eröffnet erhalten: 
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 
 

 
..…….............................................................. 
    (Unterschrift der beurteilten Lehrkraft) 
 

Prüfvermerk: Einverstanden/geändert: 

    
..............................................................  
(Amtsbezeichnung/Überprüfende Stelle) 

................................................................... 
    (Vor- und Zuname/Überprüfende Stelle) 

 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 

 
..……............................................................... 
        (Unterschrift/Überprüfende Stelle) 
 

 
 
Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 5 LlbG nochmals eröffnet erhalten: 
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum)       

  
..……...............................................................  
      (Unterschrift der beurteilten Lehrkraft)     

        

 
2) gilt nur für Grund- und Mittelschulen (vgl. Abschnitt A Nr. 4.6.2 der Beurteilungsrichtlinien) 
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Schulnummer 
 

Schule 
 
 

Jahr 
 

 

D i e n s t l i c h e  B e u r t e i l u n g  
von Schulleiterinnen und Schulleitern

(   . Ausfertigung) 
 

 Periodische Beurteilung  Zwischenbeurteilung   Anlassbeurteilung 
 

 Fiktive Laufbahnnachzeichnung 
 
Amts-/Dienstbezeichnung, Besoldungsgruppe, Name, Vorname, Geburtsdatum 
  

Lehramt, Lehrbefähigung (Fächer), Lehrerlaubnis 
 

Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung 

 nein  ja  

Grad der Behinderung: 
 

 
Codierzeile 

Schulnr. Geb.datum VIVA-Nr. Datum der  
Beurteilung 

Beurteilung 
Art      G.-Urt. 

Datum der 
Eröffnung 

Mindestanforderungen 

        
 
 
1. Tätigkeitsgebiet und Aufgaben im Beurteilungszeitraum vom                      bis  

 

2. Beurteilungsmerkmale 

2.1 Fachliche Leistung 

2.1.1   Arbeitserfolg   
 
Arbeitsqualität (Bildung eines Schulprofils, Schulentwicklungsmaßnahmen), Beachtung von inhaltlichen 
und formalen Vorgaben, Unterrichtliche Tätigkeit (entsprechend dem ausgeübten Umfang); 
Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung, Unterrichtserfolg, Erzieherisches Wirken) 
  
 

 

Anlage E 
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2.1.2   Führungs- und Vorgesetztenverhalten 
 
Prioritätensetzung und Zielvorgaben, Organisations- und Planungsvermögen, Motivation und 
Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kooperationsverhalten (Zusammenarbeit mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der Schulaufsicht, den Erziehungsberechtigten, der Personal- und 
Schwerbehindertenvertretung und den außerschulischen Kooperationspartnern), Qualitätssicherung, 
Lösen/Bewältigen von schwierigen Situationen und Konflikten, Vertretung der Schule nach außen, 
Präsenz an der Schule  
 
 
 

 

2.2 Eignung und Befähigung 

 
Einsatzbereitschaft, Entscheidungsfreude, Verantwortungsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für neue 
Aufgaben, Belastbarkeit, Bereitschaft zur Fortbildung, pragmatische Arbeitsweise 
 
 
 

 

 
3.  Ergänzende Bemerkungen 
 

Hier kann das durch die Bewertung der einzelnen Beurteilungsmerkmale von der beurteilten Schulleiterin bzw. 
dem beurteilten Schulleiter gezeichnete Bild durch ergänzende Bemerkungen, insbesondere zur Einschätzung 
ihrer Persönlichkeit, die in die Bewertungen der Einzelmerkmale der beiden Blöcke „fachliche Leistung” und 
„Eignung/Befähigung” noch nicht eingeflossen sind, aber in die Gesamturteilsbildung einbezogen werden sollen, 
abgerundet werden, zum Beispiel durch besondere wissenschaftliche, künstlerische Leistungen, ehrenamtliche 
Tätigkeiten, Mitwirkung im Personalrat oder der Schwerbehindertenvertretung (nur mit Zustimmung), 
persönliche Erschwernisse der Schulleiterin bzw. des Schulleiters (z. B. häufige, längere Erkrankungen). 
 
Hat eine Behinderung eine Minderung der Arbeits- bzw. der Verwendungsfähigkeit zur Folge, ist ein Hinweis 
aufzunehmen, dass die Minderung der Arbeits- bzw. der Verwendungsfähigkeit infolge der Behinderung 
berücksichtigt wurde. Haben sich die Leistungen in einem Beurteilungszeitraum gegenüber einer früheren 
Beurteilung wesentlich verschlechtert, so ist zu vermerken, ob und inwieweit die nachlassende Arbeits- bzw. 
Verwendungsfähigkeit ggf. auf die Behinderung zurückzuführen ist. Erbringt eine schwerbehinderte Schulleiterin 
bzw. ein schwerbehinderter Schulleiter trotz der mit der Behinderung verbundenen Erschwernis gute oder 
herausragende Leistungen, ist dies ebenfalls hier zu vermerken. 
 

4.   Verwendungseignung 

Darstellung von dienstlichen Aufgaben und Funktionen, für welche die Schulleiterin bzw. der Schulleiter in Frage 
kommt. 
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5.   Gesamtergebnis 

  

Begründung: 
Die Leistungs- und Persönlichkeitsmerkmale sind mit eigenen Worten so zu beschreiben, dass das vorgesehene 
Gesamtergebnis verdeutlicht wird. 
 

 
 
6. Die Mindestanforderungen im Sinn des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG werden erfüllt.1) 
 

  ja    nein2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Sind bei Zwischen- und Anlassbeurteilungen nicht auszufüllen. 
2) Falls die Schulleiterin bzw. der Schulleiter die an das Amt gestellten Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist dies in einer gesonderten 
Mitteilung schriftlich zu begründen. In der Mitteilung ist auch der Zeitpunkt anzugeben, ab dem der Stufenstopp wirkt (vgl. dazu Abschnitt 5 
der VV-BeamtR bzw. Nr. 30.3 der BayVwVBes zu Art. 30). 
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Bestätigung der Mitwirkung gemäß Abschnitt B Nr. 4.5.1 der Beurteilungsrichtlinien:3) 

 

 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
……..…………………………………….. 

(Unterschrift)                         
 
 
Beurteilende/r Dienstvorgesetzte/r: 
 
 
..................................................................... 

(Amtsbezeichnung) 
…………………………………………… 

 (Vor- und Zuname)            
 
 
 
..................................................................... 

  (Ort, Datum) 
…………………………………………… 

(Unterschrift der/des beurteilenden 
Dienstvorgesetzten) 

                     
        
 
 
 
 
Von der Beurteilung Kenntnis genommen gemäß Abschnitt B Nr. 4.5.1 der Beurteilungsrichtlinien:3) 

 
 
..................................................................... 

  (Ort, Datum) 
……..…………………………………….. 

(Unterschrift)                       
 
 
 
Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 1 LlbG eröffnet erhalten: 
 
 
..................................................................... 

  (Ort, Datum) 
….……..…………………………………….. 

        (Unterschrift der beurteilten Schulleiterin/  
      des beurteilten Schulleiters) 

                        

 
 

Prüfvermerk: Einverstanden/geändert: 

    
..............................................................  
  (Amtsbezeichnung/Überprüfende Stelle) 

  ............................................................... 
     (Vor- und Zuname/Überprüfende Stelle) 

 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 

 
..……...................................................... 
        (Unterschrift/Überprüfende Stelle) 
 

 
 
Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 5 LlbG nochmals eröffnet erhalten: 
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum)     
 
 
  

 
..……............................................................... 
     (Unterschrift der beurteilten Schulleiterin/ 
                 des beurteilten Schulleiters)

                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) gilt nur für Realschulen, Gymnasien und berufliche Schulen 
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Schulnummer 
 

Schule 
 
 

Jahr 
 

 

G e s o n d e r t e  L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g  
für Schulleiterinnen und Schulleiter 

(   . Ausfertigung) 
 
Amts-/Dienstbezeichnung, Besoldungsgruppe, Name, Vorname 
  

Geburtsdatum 
 

Lehramt, Lehrbefähigung (Fächer), Lehrerlaubnis 
 

Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung 

 nein  ja 

Grad der Behinderung: 
 

 
Codierzeile 

Schulnr. Geb.datum VIVA-Nr.   Datum der 
Eröffnung 

Mindestanforderungen 

        
 
  
 
 
1. Tätigkeitsgebiet und Aufgaben im Beurteilungszeitraum vom                    bis  

 

2.  Fachliche Leistung 

 
 
Arbeitserfolg  

 

Führungs- und Vorgesetztenverhalten  

 

Bewertung 
 

     
 
 

     
 

 

 
 
 
 
 
 

Anlage F 
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 3. Ergänzende Bemerkungen, soweit erforderlich 
 

Hier kann das durch die Bewertung der einzelnen Beurteilungsmerkmale von der beurteilten Schulleiterin bzw. 
dem beurteilten Schulleiter gezeichnete Bild durch ergänzende Bemerkungen, insbesondere zur Einschätzung 
ihrer Persönlichkeit, die in die Bewertungen der Einzelmerkmale der beiden Blöcke „fachliche Leistung” und 
„Eignung/Befähigung” noch nicht eingeflossen sind, aber in die Gesamturteilsbildung einbezogen werden sollen, 
abgerundet werden, zum Beispiel durch besondere wissenschaftliche, künstlerische Leistungen, ehrenamtliche 
Tätigkeiten, Mitwirkung im Personalrat oder der Schwerbehindertenvertretung (nur mit Zustimmung), 
persönliche Erschwernisse der Schulleiterin bzw. des Schulleiters (z. B. häufige, längere Erkrankungen).  
 
Wird bei einer oder einem Schwerbehinderten ein Leistungsstopp verfügt, ist konkret darzulegen, warum die 
Mindestanforderungen unter Ausblendung der behinderungsbedingten Leistungsmängel gleichwohl nicht erfüllt 
sind (vgl. Nr. 9.3.3 Satz 4 der Bayerischen Inklusionsrichtlinien). 
 

 
 
4. Die Mindestanforderungen im Sinn des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG werden erfüllt. 
 
   ja    nein1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Falls die die Schulleiterin bzw. der Schulleiter die an das Amt gestellten Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist dies in einer gesonderten 
Mitteilung schriftlich zu begründen. In der Mitteilung ist auch der Zeitpunkt anzugeben, ab dem der Stufenstopp wirkt (vgl. dazu Abschnitt 5 
der VV-BeamtR bzw. Nr. 30.3 der BayVwVBes zu Art. 30). 
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Bestätigung der Mitwirkung gemäß Abschnitt B Nr. 4.5.1 der Beurteilungsrichtlinien:2) 

 

 
..................................................................... 

 (Ort, Datum) 
……..…………………………………….. 

(Unterschrift)                        
 
 
Beurteilende/r Dienstvorgesetzte/r: 
 
 
..................................................................... 

(Amtsbezeichnung) 
…………………………………………… 

 (Vor- und Zuname)            
 
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
…………………………………………… 

(Unterschrift der/des beurteilenden 
Dienstvorgesetzten) 

                       
        
 
 
 
 
Von der Beurteilung Kenntnis genommen gemäß Abschnitt B Nr. 4.5.1 der Beurteilungsrichtlinien:2) 

 
 
..................................................................... 

 (Ort, Datum) 
……..…………………………………….. 

(Unterschrift)                        
 
 
 
Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 1 LlbG eröffnet erhalten: 
 
 
..................................................................... 

  (Ort, Datum) 
….……..…………………………………….. 

         (Unterschrift der beurteilten Schulleiterin/  
      des beurteilten Schulleiters) 

                       

 
 

Prüfvermerk: Einverstanden/geändert: 

    
..............................................................  
  (Amtsbezeichnung/Überprüfende Stelle) 

  ............................................................... 
     (Vor- und Zuname/Überprüfende Stelle) 

 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 

 
..……...................................................... 
        (Unterschrift/Überprüfende Stelle) 
 

 
 
Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 5 LlbG nochmals eröffnet erhalten: 
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum)     
 
 
  

 
..……...............................................................  
     (Unterschrift der beurteilten Schulleiterin/ 
                 des beurteilten Schulleiters)

                                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 
2) gilt nur für Realschulen, Gymnasien und berufliche Schulen 
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 Schule/Einrichtung 
 
 

Jahr 
 

 

D i e n s t l i c h e  B e u r t e i l u n g  
von Lehrkräften und Förderlehrkräften  

in nicht-unterrichtlichen Tätigkeitsbereichen
(   . Ausfertigung) 

 
 Periodische Beurteilung  Zwischenbeurteilung   Anlassbeurteilung 

 
 Beurteilungsbeitrag  Fiktive Laufbahnnachzeichnung 

 
 
 
Amts-/Dienstbezeichnung, Besoldungsgruppe, Name, Vorname, Geburtsdatum 
  

Lehramt, Lehrbefähigung (Fächer), Lehrerlaubnis 
 

Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung 

 nein  ja 

Grad der Behinderung: 
 

 
 
Codierzeile 

Schulnr. Geb.datum VIVA-Nr. Datum der  
Beurteilung 

Beurteilung 
Art      G.-Urt. 

Datum der 
Eröffnung 

Mindestanforderungen 

        
 
 
1. Tätigkeitsgebiet und Aufgaben im Beurteilungszeitraum vom                     bis  

 

2. Beurteilungsmerkmale 
 

2.1 Fachliche Leistung 

2.1.1   Quantität 
 

     

Anlage G 
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2.1.2   Qualität 
 

     

2.1.3   Dienstleistungsorientiertes Wirken nach innen und außen 
 
z. B. Gestaltung einer positiven Arbeitsatmosphäre, fachliche und persönliche Unterstützung bei der 
Entwicklung von Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz, Lösen/Bewältigen von schwierigen 
Situationen und Konflikten 
 

 
     

2.1.4   Zusammenarbeit  
 
Fähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung, dem Kollegenkreis, 
internen und externen Stellen, lösungsorientierte Vorgehensweise  
 

     

2.1.5   Sonstige dienstliche Tätigkeiten 
 
Tätigkeiten, die über den Hauptaufgabenbereich hinausgehen, z. B. Mitarbeit in Gremien, Organisation 
und Durchführung von Veranstaltungen, Tätigkeit als Lehrbeauftragter, Tätigkeit als Prüfer in der 
Ersten Staatsprüfung, sonstige übertragene Aufgaben 
 

     

2.1.6   Wahrnehmung von übertragenen Funktionen 
 
Sachkompetenz, Sozialkompetenz, Handlungskompetenz (Organisationsvermögen), Einsatzbereitschaft 
und Engagement 
 

     

2.1.7   Führungsverhalten (nur bei Führungskräften) 
 
Vorbildwirkung durch persönliche, soziale, fachliche und methodische Kompetenz, Innovationen, 
Sachgerechte Delegation, Personalförderung, Gestaltung von transparenten Arbeitsabläufen, 
Förderung der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch Mitarbeitergespräche und 
Zielvereinbarungen 
 

     

2.2 Eignung und Befähigung 

2.2.1   Entscheidungsvermögen 
 
Urteilsvermögen, Entschlusskraft, pragmatische Arbeitsweise, Eigeninitiative, Verantwortungsbereit-
schaft, Kreativität 
 

     

2.2.2   Einsatzbereitschaft 
 
Engagement bei der Übernahme und Erledigung dienstlicher sowie auch zusätzlicher Aufgaben 
 

     

2.2.3   Berufskenntnisse und ihre Erweiterung 
 
Kenntnisse im Schul- und Dienstrecht, Bereitschaft zur Fortbildung und zur Weitergabe der gewonnenen 
Erkenntnisse in Schule und Unterricht 
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3.   Ergänzende Bemerkungen 

Hier kann das durch die Bewertung der einzelnen Beurteilungsmerkmale von der Lehrkraft gezeichnete Bild 
durch ergänzende Bemerkungen, insbesondere zur Einschätzung ihrer Persönlichkeit, die in die Bewertungen der 
Einzelmerkmale der beiden Blöcke „fachliche Leistung” und „Eignung/Befähigung” noch nicht eingeflossen 
sind, aber in die Gesamturteilsbildung einbezogen werden sollen, abgerundet werden, zum Beispiel durch 
besondere wissenschaftliche, künstlerische Leistungen, ehrenamtliche Tätigkeiten, Mitwirkung im Personalrat 
oder der Schwerbehindertenvertretung (nur mit Zustimmung), persönliche Erschwernisse der Lehrkraft (z. B. 
häufige, längere Erkrankungen).  
 
Hat eine Behinderung eine Minderung der Arbeits- bzw. der Verwendungsfähigkeit zur Folge, ist ein Hinweis 
aufzunehmen, dass die Minderung der Arbeits- bzw. der Verwendungsfähigkeit infolge der Behinderung 
berücksichtigt wurde. Haben sich die Leistungen in einem Beurteilungszeitraum gegenüber einer früheren 
Beurteilung wesentlich verschlechtert, so ist zu vermerken, ob und inwieweit die nachlassende Arbeits- bzw. 
Verwendungsfähigkeit ggf. auf die Behinderung zurückzuführen ist. Erbringt eine schwerbehinderte Lehrkraft 
trotz der mit der Behinderung verbundenen Erschwernis gute oder herausragende Leistungen, ist dies ebenfalls 
hier zu vermerken. 
 

 

4.   Verwendungseignung 

Darstellung von dienstlichen Aufgaben und Funktionen, für welche die Lehrkraft in Frage kommt. 

 

5.   Gesamtergebnis 

  

Begründung: 
Die Leistungs- und Persönlichkeitsmerkmale sind mit eigenen Worten so zu beschreiben, dass das vorgesehene 
Gesamtergebnis verdeutlicht wird. 

 

 
 
6. Die Mindestanforderungen im Sinn des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG werden erfüllt.1)  
 

  ja    nein2) 
 
 

 
1) Sind bei Zwischen- und Anlassbeurteilungen nicht auszufüllen. 
2) Falls die Lehrkraft die an das Amt gestellten Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist dies in einer gesonderten Mitteilung schriftlich zu 
begründen. In der Mitteilung ist auch der Zeitpunkt anzugeben, ab dem der Stufenstopp wirkt (vgl. dazu Abschnitt 5 der VV-BeamtR bzw. 
Nr. 30.3 der BayVwVBes zu Art. 30). 
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Beurteilende/r Dienstvorgesetzte/r: 
 
 
……………………………………………. 

(Amtsbezeichnung)              
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum)                    
 

 
 
 
 

 
..................................................................... 

(Vor- und Zuname) 
 
 
..................................................................... 

 (Unterschrift der/des beurteilenden  
    Dienstvorgesetzten) 

   
  

 
Stellungnahme der/des unmittelbar Vorgesetzten:  
 
                                                                                              
…………………………… 

 (Amtsbezeichnung) 
     ……………………………………. 

   (Vor- und Zuname)                                                                             
 
 

 ohne Einwendungen 
 

 Einwendungen, Begründung (ggf. auf gesondertem Blatt) 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
       
........................., 

(Ort)
den   ............................................ 

(Datum) 
        .…................................................................... 
     (Unterschrift der/des unmittelbar Vorgesetzten)                                        

 
 
 
Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 1 LlbG eröffnet erhalten: 
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 
 

 
..…….............................................................. 

(Unterschrift der beurteilten Lehrkraft)      
 

Prüfvermerk: Einverstanden/geändert: 

     
....................................................................  
     (Amtsbezeichnung/Überprüfende Stelle) 

 ......................................................................... 
        (Vor- und Zuname/Überprüfende Stelle) 

 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 

 
..……............................................................... 
           (Unterschrift/Überprüfende Stelle) 
 

 
 
Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 5 LlbG nochmals eröffnet erhalten: 
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum)     

 
..……............................................................... 

(Unterschrift der beurteilten Lehrkraft)
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